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Checkliste – Notwendige Unterlagen für die Beantragung der Einbürgerung 

Für die Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung müssen bei der Staatsangehörigkeitsbehörde 

Cottbus/Chóśebuz alle dafür erforderlichen Unterlagen bzw. Nachweise eingereicht werden. 

Vollständige eingereichte Einbürgerungsanträge können schneller bearbeitet bzw. entschieden 

werden.  

Diese Checkliste hilft dabei, die für die Einbürgerung benötigten Unterlagen zusammenzustellen. 

 Unterschriebener Einbürgerungsantrag. Die Unterschrift muss auf dem Antrag sein, 

damit dies ein rechtswirksamer Antrag ist. 
 

 Lichtbild   
 Loyalitätserklärung / Bekenntnis zur Verfassungstreue (Die Unterschrift ist erst bei 

einem späteren persönlichen Termin vor der Einbürgerung in der Behörde zu leisten) 
 

 

 Nachweis der Vertretungsbefugnis bei Anträgen für Kinder (z. B. Heiratsurkunde der 

Eltern, gemeinsame Sorgerechtserklärung, Sorgerechtsbeschluss des Gerichtes, 

Sterbeurkunde eines Elternteils bei allein Vertretungsberechtigten, Negativauskunft 

vom Jugendamt 

 

 Gültiger Pass, Ausweis oder Ausweisersatz (vollständig auf weißem Papier kopiert, 

ggf. auch abgelaufene ausländische Identitätsdokumente) und Kopie des 

Aufenthaltstitels 

 

 

 Geburtsurkunde mit offizieller Übersetzung, falls nicht in deutscher oder englischer 

Sprache ausgestellt 

 

 

 Heiratsurkunde bzw. Scheidungsurkunde mit offizieller Übersetzung, falls nicht in 

deutscher oder englischer Sprache ausgestellt  

 

 

 Erweiterte Meldebescheinigung für alle im Einbürgerungsantrag unter Pkt. II 

angegebenen früheren Aufenthaltsorte in Deutschland, mit allen Wohnadressen in 

diesen Orten 

 

 



 Erweiterte Meldebescheinigung der für den Wohnort zuständigen Meldebehörde 
mit allen ebenfalls aktuellen und historischen Adressen innerhalb der Gemeinde 

 

 Nur bei Beantragung auf Grundlage der Ehe mit Deutschen: 

 

 

 Gültiger deutscher Pass oder Personalausweis des Ehegatten (ggf. auch 
Einbürgerungsurkunde) 
 

 

 Erweiterte Meldebescheinigung des Ehegatten   
 Aktueller Arbeits- oder Ausbildungsvertrag   

 Lohn- oder Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate  

 Aktueller Rentenbescheid (bei Bezug von Rente)  

 Aktuelle Schul- oder Studienbescheinigung bzw. Kita-Bescheinigung mit Beurteilung 

zur altersgerechten Sprachentwicklung (Kinder ab 5 Jahre) 
 

 Aktueller BAföG Bescheid (Studenten)  

 Vollständiger Bewilligungsbescheid bei Bezug von öffentlichen Mitteln (z. B. 

Bürgergeld, Wohngeld, Lastenzuschuss etc.) 
 

 Aktuelle Mitgliedsbescheinigung der gesetzl. Krankenkasse mit Eintrittsdatum oder 

privater Versicherungsvertrag 
 

 Letzte Renteninformation/ Versicherungsverlauf der gesetzlichen 

Rentenversicherung oder Beitragsnachweis anderer Versorgungssysteme (z.B. 

Ärzteversorgung) 

 

 Sprachzertifikat (ab B1 Niveau) einer zertifizierten Prüfstelle  

 Schulzeugnisse für die letzten 4 Schuljahre oder Abschlusszeugnis (9. oder 10. Klasse 

bzw. Abitur) 
 

 Deutsche Berufs- bzw. Schulzeugnisse oder Urkunden über einen deutschen 
Studienabschluss 

 

 Einbürgerungstest oder Test „Leben in Deutschland“  
 Nachweis über geleistete Unterhaltszahlungen  

 Aktueller Mietvertrag  

 Lebenslauf  

 Nur bei Selbstständigkeit:  

 aktuelle Gewerbeanmeldung   

 betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) für das letzte Kalenderjahr  

 letzter Einkommensteuerbescheid   

 Einkommensbescheinigung für das letzte Quartal (Steuerbüro)   

Nur für EU-Bürger: 

● Vollständig ausgefülltes Formular für EU-Bürger (siehe Homepage der Stadt 

Cottbus/Chóśebuz – Staatsangehörigkeitsbehörde)  

Ihr Team der Staatsangehörigkeitsbehörde Cottbus/Chóśebuz  


